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Die Abgeordneten zum Nationalrat ANSCHOBER, Freunde und Freundin­

nen haben am 18. Februar 1993 unter der Nr 4288/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Bombendrohung 

gegen Lichterkette" gerichtet, die folgenden Wo~tlaut hat: 

"1. Wann zeitlich genau ging die anonyme Bombendrohung am Gendar­

merieposten Gmunden ein? 

2. Wie war der genaue Wortlaut dieser Bombendrohung? 

3. Existiert über den gegenständlichen Anruf eine Magnetbandauf­

zeichnung? 

4. Warum wurde daraufhin nicht das gesamte Gebäude samt den umlie­

genden örtlichkeiten abgeriegelt? 

5. Wie war es möglich, daß kurz darauf in den oberen Stockwerken 

des Pfarrheimes eine Chorprobe stattfinden konnte, die Diskus­

sionsveranstaltung aber nicht mehr durchgeführt werden durf-
te?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Am 21. Jänner 1993, um 18.06 Uhr 

Zu Frage 2: 

"Verein ausländerfreies österreich - anläßlich der Lichterkette 

in Bad Ischl werden zwei Brandsätze geworfen." 

Zu Frage 3: 

Nein. 

Zu Frage 4: 

Da sich die Drohung gegen die Teilnehmer an der Lichterkette 

richtete, erschien nach der Räumung des Objektes und der dringen­

den Empfehlung, die näheren örtlichkeiten zu verlassen, eine 

Abriegelung nicht mehr notwendig. 

Zu Frage 5: 

Der Wortlaut der Drohung bezog sich ausschließlich auf die Teil­

nehmer der Lichterkette. 

Eine Bedrohung der Chorprobenteilnehmer lag demnach nicht vor. 
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